
 

 

 
 

 

 

 

 

Antrag zur Selbsthilfegruppen-Direktförderung  

– bitte beachten Sie folgende Punkte: 

 

 Bitte planen Sie die Ausgaben im Antrag; die Ausgaben im Verwendungsnach-

weis sollten möglichst mit dem Antrag übereinstimmen. 

 Beachten Sie dabei die Förderrichtlinien. 

 Bewirtung ist nicht förderfähig. 

 Sie müssen nur mindestens den Betrag nachweisen, den Sie bewilligt bekom-

men haben, d.h. nicht weniger, aber auch nicht wesentlich mehr. 

 Fristen: Antrag bis zum 28.02. des Antragsjahres, 

 Nachweis bis zum 15.01. des Folgejahres 

 Die Belege für Ihre Ausgaben müssen im Original vorliegen. 

 Jeder Beleg muss „sachlich richtig und festgestellt“ abgezeichnet werden. 

 Wenn Sie möchten, können Sie unseren Kopiervorschlag für Ablage und Ein-

reichung der Originalbelege vervielfältigen, Ihre Belege dort aufkleben und al-

les weitere auf jedem Blatt ausfüllen.  

 

Wenn Sie Fragen zum Antrag oder zum Verwendungsnachweis haben, wenden 

Sie sich bitte an die KIBiS. 

Saarbrückener Str. 255 A 
38116 Braunschweig 
 
Telefon 0531 4 80 79-20 
Telefax 0531 4 80 79-14 
 
E-Mail kibis@paritaetischer-bs.de 
Web www.selbsthilfe-braunschweig.de 
 
Sprechzeiten 

Montag - Mittwoch 9.00 - 12.00 Uhr 
Donnerstag 14.00 - 17.00 Uhr 
 
Ansprechpartner/in 

Roland Wolter 
 
Datum Oktober 2011 


